
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind deutschland-
weit unter der Telefonnummer 112 (auch aus Mobilfunknetzen) 
zu erreichen. 

Am 13., 14. und am 15. August 2011 ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst (Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und 
Frauenarzt) für das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Alt-
landkreis Kempten unter der Telefonnummer (0 18 05) 19 12 12 
zu erreichen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 13. und 14. 
August 2011 unter Telefon (08322) 6404 und am 15. August 
2011 unter Telefon (08323) 6600. Notfallsprechstunden von 
10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahn-
arzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Ausgabe 
dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ auf-
geführt.

Sonntags- und Nachtdienst
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 13. August 2011: Drei-Kugel-Apotheke, Marktstraße 13, 
Telefon (08324) 328 (18.00 bis 19.00 Uhr)

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Burgberg:
am 13. August 2011: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon (08323) 6396
am 14. August 2011: Central-Apotheke, Sonthofen, 
Hochstraße 7, Telefon (08321) 86060, und
Alpen-Apotheke, Immenstadt, Bahnhofstraße 36, 
Telefon (08323) 2677 (10.00 bis 12.00 Uhr)
am 15. August 2011: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon (08323) 6396 (10.00 bis 12.00 Uhr) 
und Stern-Apotheke, Sonthofen, Bahnhofstraße 11,
Telefon (08321) 4400 (10.00 bis 12.00 Uhr)

Oberstdorf, Fischen:
am 13. August 2011: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon (08322) 940700 (17.00 bis 19.00 Uhr)
am 14. August 2011: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon (08322) 940700
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr) 
am 15. August 2011: Apotheke am Bahnhof, 
Oberstdorf, Telefon (08322) 2383
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 13. August 2011: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon (08386) 2730 
am 14. August 2011: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon (08386) 2730
(10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)
und Post Apotheke, Weiler, Bahnhofstraße 8,
Tel. (08387) 8383 (10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)
am 15. August 2011: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon (08386) 2730
(10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, 
Lauben, Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 13. August 2011: Linden-Apotheke, Wiggensbach, 
Illerstraße 1, Telefon (08370) 1525 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 14. August 2011: Martinus-Apotheke, Waltenhofen, 
Rathausstraße 2, Telefon (08303) 424 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 15. August 2011: Christophorus-Apotheke, Durach,
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon (0831) 564657

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 13. August 2011: Römer-Apotheke, 
Brodkorbweg 38, Telefon (0831) 73443
am 14. August 2011: Rottach-Apotheke, Memminger Straße 90, 
Telefon (0831) 592020
am 15. August 2011: Sonnen-Apotheke, Bahnhofstraße 17,
Telefon (0831) 22749

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden 
Fällen in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren zur Erneuerung 
der 110-kV-Freileitung zwischen dem Umspannwerk 

Rauhenzell Flur-Nr. 484/9, in der Gemarkung Rauhenzell 
und dem Umspannwerk Zell Flur-Nr. 3376, 

in der Gemarkung Oberstaufen

Auf Antrag der Allgäuer Überlandwerk GmbH führt die 
Regierung von Schwaben für das oben genannte Vorhaben 
ein energiewirtschaftliches Planfeststellungsverfahren mit 
gleichzeitiger Umweltverträglichkeitsprüfung durch.

Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfah-
rens sowie für die Erteilung von Auskünften und die Entge-
gennahme von Äußerungen und Fragen ist die Regierung von 
Schwaben, Sachgebiet 21, Fronhof 10, 86152 Augsburg.

Der Plan – bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen – 
liegt bei der Stadtverwaltung Immenstadt, Kirchplatz 7, 
87509 Immenstadt, Zimmer 22, in der Zeit vom 22. August 
2011 bis 21. September 2011 zur allgemeinen Einsicht aus. 

Die ausgelegten Unterlagen enthalten sämtliche Angaben 
nach § 6 UVPG.

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann Einwendungen gegen den Plan bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 
5. Oktober 2011, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Immenstadt, Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt, oder 
bei der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augs-
burg, erheben.

 Dies gilt gleichermaßen für die Einwendungen und Stel-
lungnahmen der vom Bund oder Land anerkannten Natur-
schutzvereinigungen sowie sonstiger Vereinigungen, 
soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach 
in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen 
Verfahren anerkannt sind.

 Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Mit 
Ablauf der Einwendungs- bzw. Stellungnahmefrist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen ebenso wie Einwen-
dungen und Stellungnahmen der Vereinigungen.

 In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unter-
zeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt wor-
den ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, 
andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt 
bleiben.

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen 
werden gemäß § 43 a Energiewirtschaftsgesetz gegebe-
nenfalls in einem Termin erörtert, den die Regierung von 
Schwaben dann noch ortsüblich bekannt machen wird. 
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. – bei 
gleichförmigen Einwendungen im Sinn von obiger Nummer 
1 Satz 4 – deren Vertreter oder Bevollmächtigter werden 
von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls 
mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzunehmen sind, 
können diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden.

3. Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Ein-
wendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Ver-
treterbestellung entstehende Aufwendungen werden nicht 
erstattet.

4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.

6. Die vorstehenden Hinweise gelten für die Anhörung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen entsprechend, 
soweit eine solche Anhörung vorgeschrieben ist.

Immenstadt, den 2. August 2011

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

Gez.: Armin Schaupp, 1. Bürgermeister Z 2 - 177

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 1. August 
2011 (Bpl.-Nr. 0651/11), der Kaiser & Scheumann GbR, z. 

Hd. d. Gesellschafter, Bahnhofstraße 18, 87435 Kempten, die 
Nutzungsänderung des bisherigen Lagerhalle/Getränkede-
pot (ehem. Paulaner-Depot) zu einer Metallbaufertigung mit 
Lager, Werner-von-Siemens-Straße 47 in Durach (Fl.-Nr. 
380/11), Gemarkung Durach, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Postanschrift: 86048 Augsburg, Postfach 112343, 
Hausanschrift: 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung einer Klage per E-Mail genügt nicht der 
Schriftform und ist unzulässig.

Durch Gesetzesänderung wurde das Widerspruchsverfah-
ren in Bausachen abgeschafft.

Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Gez.: Wolfgang Settele

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des 
Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer 3.13, und bei der Gemeinde Durach, Bahn-
hofstraße 1, 87471 Durach, eingesehen werden.

Wolfgang Settele 21 - 178

I. Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu

1. 5. Änderung der Ortsabrundungssatzung für Knottenried

 Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates hat in seiner 
Sitzung vom 12. Mai 2011 die 5. Änderung der Ortsabrun-
dungssatzung Knottenried im Bereich der Grundstücke 
Fl.-Nrn. 579, 579/1, 579/2, 568, 633 und 632, Gemarkung 
Diepolz, beschlossen und den Entwurf dafür gebilligt.

 Der betroffenen Öffentlichkeit (Bürgern) wird dazu Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben. Die Stadt legt hierzu 
die Unterlagen der 5. Änderung der Ortsabrundungssat-
zung Knottenried mit Begründung in der Fassung vom 12. 
Mai 2011 in der Zeit vom 17. August 2011 bis 19. September 
2011 in der Stadtverwaltung Immenstadt, Dienstgebäude 
Kirchplatz 7, Zimmer Nr. 22, öffentlich aus. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen von jedermann 
vorgebracht werden. Gemäß § 13 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4c BauGB 
ist nicht anzuwenden.

2. 3. Änderung der Ortsabrundungssatzung für Zaumberg – 
Inkrafttreten

 Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates hat in sei-
ner Sitzung vom 7. Juli 2011 die 3. Änderung der Ortsab-
rundungssatzung für den Ortsteil „Zaumberg“ nach § 34 
Abs. 4 BauGB als Satzung beschlossen. Eine Genehmi-
gungspflicht der Satzung besteht nicht.

 Die Satzungsunterlagen für die 3. Änderung der Orts-
abrundungssatzung „Zaumberg“ (Lageplan, Textteil und 
Begründung) in der Fassung vom 20. Januar 2011 können 
während der allgemeinen Dienststunden im Stadtbauamt 
Immenstadt, Dienstgebäude Kirchplatz 7, Zimmer Nr. 22, 
eingesehen werden; über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. Die 3. Änderung der Ortsabrundungssat-
zung für den Ortsteil „Zaumberg“ tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft.

 Hinweis auf die Voraussetzung für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
(§ 215 Abs. 2 BauGB):

 1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
 Nr. 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
 schriften und

 2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
 Abwägungsvorganges sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
 innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Orts-
 abrundungssatzung schriftlich gegenüber der Stadt gel-
 tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
 letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Immenstadt, den 2. August 2011

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

Gez.: Armin Schaupp, 1. Bürgermeister Z 2 -  179

Bekanntmachung
der Gemeinde Ofterschwang

über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes für das Gebiet 
„Am Fahnen westlich des Panoramaweges“

I.
Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat mit 
Beschluss vom 16. Mai 2011 den Bebauungsplan für das 
Gebiet „Am Fahnen westlich des Panoramaweges“ als Sat-
zung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, in der 
Gemeindeverwaltung Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 
Ofterschwang, I. Stock, und in der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, I. Stock, 
Zimmer 18, einsehen und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen. 

II.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Ofterschwang, den 4. August 2011

GEMEINDE OFTERSCHWANG i. ALLGÄU

Gez.: Alois Ried, 1. Bürgermeister  Z 2 - 180

Sonthofen, den 9. August 2011
Gez.: Gebhard Kaiser, Landrat

Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu:  Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches im Landratsamt: Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–14.30 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Servicetelefon 08321/612-900, zusätzlich auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 16.30 Uhr. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen des Landkreises Oberallgäu finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org   Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Frau Kappeler unter der Telefonnummer (08321) 612-211
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